
Amt Berkenthin 
Finanzbuchhaltung 
Am Schart 16 
23919 Berkenthin 
 

An-/Abmeldung zur Zwingersteuer 
Kassenzeichen: (wenn bekannt) 
 

 
Hundezüchter(in)              

Name, Vorname: 
 

Telefon: 

Anschrift: 
 

 

☐ Anmeldung        erfolgt für       ☐2 Hunde  ☐3 Hunde 

Rassen/Mischungen (genaue Bezeichnung): Beginn der Zwingerhaltung: 
 

Hundezuchtvereinigung: 
 
Eine Kopie des Eintrages in das Zucht- oder Stammbuch  
einer angerkannten Hundezüchtervereinigung ist beizufügen 
Erläuterung zur Anmeldung eines Hundezwingers: 
Zwingersteuer wird erhoben, wenn von anerkannten Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der 
gleichen Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter zu Zuchtzwecken halten und der Zwinger und die von ihm 
gezüchteten Hunde in ein von der anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht- oder Stammbuch eingetragen 
sind. Das Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden und nicht älter als 6 
Monate sind. 

 

☐ Abmeldung     erfolgt für    ☐2 Hunde   ☐3 Hunde 

 
☐   Die Zwingerhaltung endet am ________________ 
 
Der Hund ist/wurde  
☐ verstorben/eingeschläfert (Nachweis bitte beifügen)            ☐ entlaufen 
 
☐ abgegeben an (Name und Anschrift des Käufers): 

 
 

 
☐ mit verzogen (neue Anschrift): 

 
 

 
 

 
_________________________      ______________________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift 
 

Verfügung (wird von der Finanzbuchhaltung ausgefüllt) 
An-/Abmeldung durchgeführt zum: 
eingescannt in Steuerakte am: 
Bescheid ab am: 



 


